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und dort ſich auffällig kundgeben? erne ſei C8 von uns, jeder
neuen Aeußerung des ewig jungen und fruchtbaren katholiſchen Lebens
entgegenzutreten einzig darum, weil ſie iſt Wir verkennen auch
gewiſs nicht, daſs andere Zeiten und Bedürfniſſe andere ittel
nothwendig machen Aber Vas Dir QAbet nur umſomehr betonen
müſſen glauben, das iſt die große, durch die Geſchichte der Kirche
und ihrer eiligen tauſendfach beſtätigte Vahrheit: Nicht an den
Mitteln liegt der Erfolg, ondern an der 1 we ſich In tihnen
ausdrückt Die 1 aber ſchöpfen ſie Qus dem Geiſte, welcher ſie
beſeelt. Und beſeelen darf ſie kein anderer El als der El eſu
Chriſti und ſeiner Heiligen. Dieſer E iſt aber Uerſt der El
der Innerlichkeit, die Frucht der Zurückgezogenheit, der Sammlung
und des beſtändigen Gebetes, dann der Geiſt der Geduld, welcher
auf das augenblickliche Gedeihen und auf die perſönliche Anerkennung
verzichtend, den Erfolg der Zeit und der Gnade Gottes überläſst,
endlich der Geiſt der mit Selbſtverleugnung und Beharrlichkeit,
mit Ordnung und Gediegenheit durchgeführten Arbeit VE mehr aber
die Noth der Zeit un antreibt, Unſere äußeren Anſtrengungen
verdoppeln, Uumſomehr fordert ſie uns auch auf, ſoll unſer Wirken
egen bringen, Uun Iun dieſen El vertiefen.

Gewi wollen wir alle auf einen anderen Grund bauen als
auf Jeſus II  u. Gleichwohl iſt der Bau, den Ein jeder aufführt,
ſehr verſchiedener Art, bald Gold, Silber, koſtbarer ein, bald Holz,
Heu, reu Welcher Art unſer Aufbau iſt, das ird der Tag des
Herrn kundmachen, der Im Feuer ſich offenbaren ird Das euer
wird alſo erproben, wie das Werk eines jeden iſt Beſteht dann
unſer Werk, ſo werden wir Inſern ohn aben, Ind das iſt allein
der Le Erfolg (I Cor 3, 1

Das Inſeratenweſen,)
betrachtel N Btandpunkte der chriſtlichen Moral.

Von Univ.⸗Profeſſor Dr. Franz M Schindler V W  V  ien.
Die große Ausdehnung, we das Inſeratenweſen In der

Gegenwart hat, rechtfertigt eine beſondere Beſprechung
Zur omenclatur ſei bemerkt, daſs man die bezahlten ekanntmachungen

Einzelner in öffentlichen Blättern vom Standpunkte des Aufgebers „Annonee,“
vom Standpunkte des Beſorgers „Inſerat“ lenn.
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desſelben ebenſo Dte der Einfluſs, welchen S In der Jettzeit aufdie geiſtig⸗ſittlichen und materiellen Intereſſen faſt (u VolksſtändeUSübt Eine ernſte Würdigung desſelben vom Standpunkte der
unwandelbaren chriſtlichen Moralgrundſätze ſcheint umſo nothwendiger,als * ſeiner heutigen Bedeutung ſich vielfach außerhalb jenerKreiſe entwickelt hat, welche den chriſtlichen Grundſätzen die gebürendeunbedingte Achtung IM Lehen 3u chenken gewohn ſind U dem
ehen angedeuteten Umſtande mag 10 auch die Erſcheinung zu erklärenſein, daſs ſe bei den Beſtgeſinnten ich nicht ſelten eine UnrichtigeAuffaſſung einzelner auf das Inſeratenweſen bezüglicher Punkte nodeBevor jedoch die ſittlichen rundſätze

3 über das Inſeratenweſendargelegt werden ſollen, mo
hier thren At; finden.

gen einige Notizen zur Geſchichte desſelben
Es ird behauptet, daſs ſchon die römiſchen Acta diurna An⸗

zeigen enthalten hätten, ähnlich den heutzutage UL die Zeitungenveröffentlichten (Ef latin Eu Histoire de 14 DI GIl PFrandte.
Paris Sicheres iſt darüber jedenfalls nicht bekannt eſtimmnachweisbar iſt die gedruckte Anzeige ſeit der des NVd  hrhundertes. Die früheſten, bekannten Anzeigeblätter datieren In rank⸗reich Aus dem Jahre 1633, (ib.) un England laus dem ahre 1652
(Et. Duboc V  Ul., der engliſchen Preſſe nach Grants
Newspaper Press. Hannover Zunächſt varen C8 literariſcheBekanntmachungen, dann Anzeigen von Diebſtählen, Beſchreibungenentlaufener Perſonen dgl., die man hier veröffentlichte; erſt ſpäterfinden ſich Artikel des täglichen Gebrauches angezeigt. Bekanntmachungenund Geſchäfts⸗Anzeigen Iu den eigentlichen Zeitungen ſind zuerſt In
nglan nachzuweiſen; verhältnismäßig weit ſpäter kam In Frankreichund Deu  an die Zeitungs-Anzeige auf Die Leipziger Zeitungdruckte die er Familiennachricht Aam Jänner 1790 (f. Uttke
Heinrich, Die eu  en Zeitſchriften und die Entſtehung der OffentlichenMeinung Leipzig In Oeſterreich durften bis um Jahre 1848
nur die privilegierten Landeszeitungen In

ſerate aufnehmen (f. Winkler
V  ohann, Die eriodiſche Preſſe Oeſterreichs. Wien

Welchen Umfang das Inſeratenweſen In der Gegenwart rlangthat, ehr eln lick In unſere Tages⸗ und Wochenblätter. Das Inſerat
Erſtre ſich einfach auf 2  2. was irgendwie Gegenſtand der Mit
eilung und des Erwerbes iſt Das große engliſche „Limes“
bringt nicht ſelten in einer Nummer 2500 bis 5 3000 Anzeigender verſchiedenſten Art; am Januar 1861 EeS Seiten
mit 4000 nzeigen. Man rechnete dieſem Blatte eine Inſeraten⸗
einnahme von dur  nittli 5040 Pfund erling In der Woche,
260.000 fund terling im ahre nach Im Jahre 1830, In
nglan die Inſeratenſteuer noch beſtand, zahlte ES PfundSterling (Cſ. Duboe 6.0 Uch die reinen Anzeigeblätter geben,
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gut geleitet, großen Gewinn. So brachte der Dresdener Anzeiger
Im ahre 1872 ſeinen eſitzern über Thaler Reingewinn
(f. Wuttke C.) In neuEreL Zeit iſt das Anzeigeweſen ſe
Gegenſtan eines eigenen Geſchäftszweiges geworden; bekannt ſind
die Anzeigegeſchäfte Haſenſtein, 0 0 Geſchäfte haben mit⸗
unter vertragsmäßig den geſammten Anzeigeraum weitverhreiteter
Blätter zur Verfügung. (Moſſe den Anzeigeraum der Münchener
„Fliegenden Blätter “).

der Zeitungs-⸗Anzeige erhand ſich ſehr bald die Reclame
Sie beſteht darin, daſs gleichzeitig mit der bezahlten Anzeige eines
Gegenſtandes eine obende Beſprechung desſelben im redactionellen
elle der eitung erſcheint Sie kommt zuerſt In Frankreich vor
Im ahre 1821, indem Buchhändler mit der Buchanzeige zuglei
eine rühmende Anempfehlung des Buches den Zeitungen zuſendeten
und die Aufnahme der letzteren in den redactionellen Zeitungstheil zur
Bedingung für die Bezahlung der Erſteren machten. (Cf. Wuttke 60
leſe Art des Vorgehens fand Nachahmung ſeitens anderer Geſchä
eute, beſonders aber ſeitens der Beſitzer von eld und Bankgeſchäften.
Für die Allgemeinheit der Reclame Hi der Gegenwart führt Wuttke

den Inhaber des Anzeigegeſchäftes Moſſe als Zeugen d
welcher offen erklärte, daſs bei großen Inſertions⸗Aufträgen die
Ufnahme von Reclamen ohne beſondere Bezahlung der letzteren in
den eiſten Zeitungen rlange Iun eiſpiel für den Erfolg, welchen
In

ſerate n Verbindung mit einer ru  1  0 und hinreichend auf
dringlich geübten Reclame aben können, bieten die Türkenloſe, von
deren Wertloſigkeit ſich das durch Reclame irregeführte öſterreichiſche
olk nachträglich mit einem erluſte von mehreren under Millionen
Gulden überzeugen laſſen muſste Vielfach iſt indes die Anzeige ſelbſt
zur Reclame, zur marktſchreieriſchen Anpreiſung des angezeigten
Gegenſtandes geworden, beſonders wo ES ſich Um Erzielung eines
gewinnreichen Maſſenabſatzes von Dingen zweifelhaften erte (3
angebliche Heilmitte handelt nd hier hat die Erfahrung ewieſen,daſs die Reclame umſo icherer Erfolge auf Koſten des Publicumserzielt, 1e ausgedehnter, ſtürmiſcher und anhaltender ſie betrieben wird,
während die beſcheidene und zeitweilige Reclame unſicheren und
zweifelhaften Tfolges für den Inſerenten iſt So ird ES verſtändlich,
enn man 1e daſs der Engländer Holloway für die Reclame⸗Anzeigenſeiner Pillen und Salben jährlich Im Durchſchnitte —0—30.000 un
Sterling aufwendete; daſs der amerikaniſche emiker und ApothekerHembold ogar wöchentlich 2000 Pfund Sterling auf Anzeigen eines
von ihm erfundenen Heilmitte ausgab, welches EL durch ange ZeitIn beinahe 3000 Zeitungen bekanntmachen ließ (Duboe 640

Daſs die großen Geſchäfte und Unternehmungen, welche ſichdes Anzeigeweſens in ausgedehnterem Maße bedienen, durch dasſelbe
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einen bedeutenden Einfluſs auf die politiſche, volkswirtſchaftliche und
eligiöſe altung der ihnen bevorzugten Blätter gewinnen önnen
und daſs der Inſeratentheil leicht mitbeſtimmen für die Stellung
des Blattes elbſt werden kann, ieg ſo klar Am Tage, daſs 65 kaum
beſonders hervorgehoben 3u werden braucht. Laſſale verlangte deshalb,
die bezahlten Anzeigen ſollen geſetzlich aus den Zeitungen ausgeſchloſſenund beſonderen Anzeigeblättern vorbehalten werden. Dem Beſtreben,
die Zeitungen von Inſeraten gänzlich freizuhalten und o die Cor—
ruption der Preſſe durch das Anzeigeweſen Iu verhüten, ein
anderes In gewiſſer Beziehung diametral gegenüber. Es iſt das Be
ſtreben, die Zeitungen, welche ſich Zur Aufnahme von Anzeigen
Bezahlung überhaupt erboten haben, Uiit der 1 zur Annahme
jeder bezahlten nzeige ohne Rückſicht auf ihre Qualität zu belaſten,
wofern ſie Uuul. Aufgeber unterzeichnet und nicht eine derartigeſei, daſs ſie den Zeitungs-Unternehmer mit dem Strafgeſetze Iu Conflict
bringen müſste Wuttke 6½0 er leg auch hier das E
in der Mitte. Man wird weder da Inſeratenweſen als abſolut
unvereinbar mit der Integrität der Preſſe betrachten müſſen, noch
ird die Preſſe zur Aufnahme jedes Inſerates verpflichten
können, das nuLr nicht die Rache des Strafgeſetzes Iun ſichere Usſich
E Die Zeitungspreſſe kann unbe  adet threr höheren Aufgaben
Anzeigen veröffentlichen, doch iſt die nnahme und Veröffentlichung
von Inzeigen, ſei CS Ur die Zeitungspreſſe, ſei CS durch eigene
Anzeigeblätter, an 1  6 Geſetze gebunden, die von Niemandem
Umgangen werden dürfen, dem Sittlichkeit mehr als eln inhaltleeres
Wort

leſe ſittlichen Geſetze darzulegen, iſt die Aufgabe der nach
ſtehenden Ausführungen, und zwar möge zuerſt die Natur der
Anzeige am m den aus ihr Uunmittelbar fließenden ſitt
en Conſequenzen unterſucht und dann A  möge ezeigt
werden, E ſi

1

en Verpflichtungen Im einzelnen
für den Herausgeber eines Blattes bei der Annahme
und Veröffentlichung, bezw nach Veröffentlichung vdon
Anzeigen In Geltung en

Betrachtet man das Inſerat In Rückſicht auf den Herausgeber!)
der Zeitung oder des Anzeigeblattes, worin CS veröffentlicht wird,
ſo E ſich E  6 weſentlich dar als die Bekanntga
irgend einer Sache unächſt an die Leſer des Blattes leſe
Bekanntgebung kann Herausgeber im eigenen Namen Oder für
einen anderen und über deſſen Uftrag, II letzten 0 wieder mit
oder ohne Bezeichnung des Auftraggebers, entgeltlich oder unentgeltlich
geſchehen ſie kann die Mittheilung einer wirklichen oder angeblichen
maßgebend ur en geſammten Inhalt und die Richtung eines Blattes iſt

Unter „Herausgeber“ wird hier derjenige verſtanden, der thatſächlich
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n die Kundmachung einer rntten oder vorgeſchützten icht,
eines Angebotes oder einer achfrage, einer Einladung, Warnung,
Drohung, dgl zum wecke haben; ſie kann un Bezug auf
die beabſichtigte Wirkung für alle Leſer des und für die
Oeffentlichkeit überhaupt oder für beſtimmte einzelne berechnet ſein
1E die Anzeige ſeitens des Blattherausgebers für einen
anderen und über deſſen Auftrag, te das Iu der ege der Fall iſt,
ſo iſt ſie die Durchführung der Abſicht dieſes anderen, etwas öffentlich
bekanntzugeben; ſie iſt die Vermittelung einer von dieſem anderen
gewollten und veranlaſsten Mittheilung an die Leſer des Blattes,
bezw da große Publicum. Das rechtliche Verhältnis des

erausgebers des Blattes 3Um Aufgeber der Annonee
iſt das des Beſorgers ernes äfte zUum Auftraggeber,
des Mandatars um Mandanten Als Mandatar iſt nämlich
immer derjenige 3u betrachten, welcher nfolge einer Uebereinkunft
die Durchführung einer Handlung für einen anderen mit ſeinen
Kräften und ſeinen Mitteln übernimmt. Und dieſes Verhältnis des
Herausgebers eines Blattes als Mandatar zUm Inſerenten als
Mandanten bleiht auch dann beſtehen, wenn der erausgeber de
Blattes dasſelbe für In

ſerate jeder Art zugänglich rklärt, dasſelbe
hiefür allgemein anbietet und bei Einzelnen Zuweiſung von
nzeigen geradezu wirbt; ebenſo dann, wenn das Inſerat mit der
Namensunterzeichnung des Inſerenten ſelbſt verſehen erſcheint, ſo daſs
das deutlich als das ledigli vermittelnde rgan für die
Bekanntmachung der nzeige ſich darſtellt. Iui erſten Falle wird
ur jene allgemeine Angebot das doch nicht 3 einer An
kündigungsſäule, an die jeder nach Belieben Anzeigen heften kann.
V  N  enes ugebot iſt die Erklärung der Bereitwilligkeit, Inzeigen zum
E der Veröffentlichung entgegenzunehmen und die etztere zugunſten
des Auftraggebers durchzuführen, und das Tſuchen Um Zuwendung
von Annoncen iſt die Bitte Uebertragung der Aufgabe, die
Bekanntmachung einer Sache für den Erſuchten und In deſſen Auf⸗
trag veranſtalten; immer bleibt der Herausgeber des bei
der wirklichen Ausführung der Kundmachung der Mandatar des
Inſerenten. Im zweiten Falle erſchein allerdings das Inſerat In
haltlich wie formell nicht als die eigene Enunciation des Blattes
und ſeines Herausgebers; aber die Veröffentlichung und Verbreitung
dieſer Enunciation, in welcher doch beim Inſerate das vom Inſerenten
zunächſt und ormell Intendierte legt, geſchie durch das und
deſſen Herausgeber. Er vollzieht dieſelbe Im Uftrage des Inſerenten
und macht ſein um Werkzeuge der Inſerenten gewollten
Kundmachung; iſt der Verkünder, welcher die Enunciation des
Inſerenten zur allgemeinen Kenntnis bringt; EL iſt In Rückſicht auf
die Vollziehung der Kundmachung der Mandatar des letzteren.
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Hat aber die Veröffentlichung des Inſerates eines anderen
ſeitens des Herausgebers eines die Natur der Erfüllung
eines Mandates des Inſerenten, dann iſt der Herausgeber des Blatte
bei Uebernahme und Publication des Inſerates an alle jene en
gebunden, we der Mandatar bei Annahme und Ausführung eines
Mandates zu erfüllen hat; EeLr räg ferner innerhalb dieſer ſittlichen
Pflichten eine moraliſche Mitverantwortlichkeit für den Inhalt und
die Folgen der von ihm veröffentlichten Anzeige, aher auch für das
durch die Anzeige verühte oder verurſachte Böſe, wO immer Im ein⸗
zelnen V die Bedingungen der Imputation einer andlung oder
der böſen Folgen aus einer Handlung zutreffen.

ndes bedarf der Charakter des für andere veröffentlichten
Inſerates als der Ausführung eines Mandates noch einer 9e  ere
Beſtimmung. In ganz anderer Weiſe nämlich wirkt der Herausgeber
des Blattes durch die Ausführung dieſes Mandates zuu Erreichung
des vom Inſerenten bei dem Inſertions⸗Auftrage beabſichtigten End
zweckes mit, enn mit der Veröffentlichung des Inſerates die End⸗
abſicht des Inſerenten zugleich direct und unmittelbar erreicht wird,
(3 durch die Verbreitung einer Injurie einen einzelnen
Men en oder eine Körperſchaft, die öffentlich 3u beſchimpfen der
Inſerent beabſichtigt hatte), als enn das Inſerat der Realiſierung der
Endabſicht des Inſerenten indirect und mittelbar 3u dienen die
Aufgabe hat, inſoferne * zunächſt den Leſer zu einer andlung
oder Unterlaſſung 3u bewegen ſucht, als deren nähere oder entferntere
Folge der Inſerent die Erreichung eines beſtimmten von ihm zuletzt
intendierten Zweckes erwartet, (3 Veröffentlichung eines Angebotes,
einer Nachfrage, einer Itte, einer arnung). Im erſten Falle tritt
der Herausgeber des Blattes JUum Inſerenten In das Verhältnis de
die Endabſicht des letzteren unmittelbar realiſierenden Organes, des
Executors einer Handlung im Sinne und Auftrage desſelben, Hi
welcher der de  — Inſerenten ruht, inſofern ſie von ihm nicht
als das ittel zuu Erreichung eines anderen Zweckes gewollt wird.
Im zweiten 0 iſt die Veröffentlichung des Inſerates durch den

erausgeber des Blattes dem Inſerenten nuL eln vorbereitendes
Mittel zur ſchließlichen Erreichung einer beſtimmten Endabſicht, In
deren Dienſt ſich der Herausgeber des Blattes indirect und mittelbar
durch jene Veröffentlichung ſtellt Demgemäß iſt Im erſten 0 der
Herausgeber des Blatte unächſt der Executor des auf die Ver⸗
öffentlichung der Anzeige bezüglichen andate des Inſerenten und
QAmi zugleich deſſen rgan ur unmittelbaren Erreichung der End
abſicht desſelben; im weiten Falle iſt EL gleichfalls der Man atar
des Inſerenten In Rückſicht auf die Publication der Anzeige,
Rückſicht auf die Erreichung der Endabſicht esſelben jedo ein
mehr oder weniger entfernt itwirkender Darin leg aber auch
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chon eingeſchloſſen, daſs der Herausgeber des Blattes Im rſten Falle
In höherem Maße Antheil hat ſowo an dem Verdienſte wie
dem Miſsverdienſte, welches dem Inſertions-Auftrage des Urhebers
der Anzeige, des Inſerenten, mit Rückſicht auf den beabſichtigten
Endzweck des Inſerates zukommt, wie Im zweiten Falle; daſs
deshalb auch den ſittlichen Pflichten, an bei der Annahme
und Veröffentlichung der Anzeige gebunden iſt, IM erſten 0 noch
m ausgedehnterer Weiſe Rechnung tragen muſs, als Im zweiten alle,
amit ihn nicht etwa die Mitſchuld eines Inſertions⸗Auftrages belaſte,
welcher an ſich oder wegen ſeiner Folgen vom Standpunkte des Sitten⸗
geſetzes verwerflich erſcheint.

el 8 Inu NWüun Im einzelnen die ſittlichen Ver⸗
pflichtungen, welche bei der Annahme, In und eventuell
nach der Veröffentlichung von Anzeigen für den Heraus⸗
geber eines Blatte maßgebend ſind? V ſage, bei der Annahme;
denn die weitaus häufigere Veröffentlichung von nzeigen anderer
ſoll bei der folgenden Auseinanderſetzung hauptſä

1 ins üge
gefaſst werden, da die ſeltenere eigene Anzeige den allgemeinen, bei
Publicationen jedweder anderen Art bindenden Normen unterliegt,
bietet
deren Feſtſtellung und Anwendung keine beſonderen Schwierigkeiten

Die Annahme von Anzeigen anderer, die zum E der
Veröffentlichung dem Herausgeber eines Blatte  U angeboten werden,
darf ſeitens desſelben nL erfolgen nach EE  er Prüfung
des Inhaltes und der Form der Anzeige, 0  1e de
Zweckes, bezw der vorausſichtlichen Folgen threr Ver
öffentlichung, Unternommen Standpunkte der For⸗
derungen des Sittengeſetzes und mit dem illen, alle
Inſerate abzulehnen, we mit den Forderungen des
Sittengeſetzes Ivn der einen oder der anderen Beziehung
nicht Im Einklange ſtehen

Die Pflicht der vorausgängigen Prüfung der
gebotenen Anzeige Iu dieſem Sinne iſt begründet In der ſoeben
klargeſtellten Natur des Inſerates, das jemand In ſeinem Blatte
für andere zur Veröffentlichung übernimmt. Durch die Annahme
der Anzeige verpflichtet ſich der Herausgeber des Blattes dem In⸗
ſerenten gegenüber vertragsmäßig dazu, ein auf die öffentliche Be⸗
kanntmachung einer Sache bezügliches andat desſelben in einem
freien Acte durchzuführen und dadurch zugleich ur Erreichung der
dieſem Mandate zugrunde liegenden Abſicht des Inſerenten mitzu⸗wirken. Nun iſt der Men für die Geſammtheit ſeiner freien und
ſo eigentlich menſchlichen Handlungen dergeſtalt an das Sittengeſetzgebunden, daſs auch NIU eine einzige und pbäre CS die geringſte
denkbar iſ die außer jeder Beziehung Zum ſittlichen Geſ etze ſtehen
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könnte, und daſs in jedem einzelnen Falle erlaubterweiſe das⸗
jenige Un kann, was mit demſelben Im Einklange Es iſt
deshalb ehenſo unzuläſſig, ſich zum xecutor von Mandaten Über⸗
haupt und ſpeciell zum Beſorgen von Veröffentlichungen ohne alle
Rückſicht auf deren objective 1  e Qualität zu machen, Die eS
nicht ngeht, zuu Realiſierung der E und Abſichten anderer
ohne Beachtung der Unterſchiede zwiſchen Gutem und Böſem, Ge
ſtattetem und Verhbotenem mitzuwirken. Die vorausgängige ſittliche
Prüfung der angebotenen Anzeigen iſt deshalb für den Veröffentlicher
erſelben unerläſslich nothwendig. N dieſe rüfung muſs erne
die ganze Anzeige nach allen ihren weſentlichen Momenten
rfaſſende ſein Urch ihre Veröffentlichung macht ſie der Heraus  2  2
geber des Blattes zuglei 3u ſeiner eigenen, indem er ſie mit ſeinen
Mitteln nach dem nhalte und der Form, die ſie hat, publiciert
und dadurch zur Erreichung der durch ſie beabſichtigten Folgen mit⸗
Wir Es mu deshalb ſowohl der Inhalt (Object) der Anzeige,
te die äußere Form, m welcher ſie zur Veröffentlichung gebracht
werden ſoll Wort, ſammt thren beabſichtigten oder doch bbraus
ſehbaren Folgen Gegenſtande der Unterſuchung gemacht werden.
1e Unterſuchung muſs endlich durchaus vom Qan
Unkte der Forderungen des Sittengeſetzes geführt
werden, das btt In der Menſchen Herzen eingeſchrieben und durch
eine übernatürliche Offenbarung verkündigt hat, ſo daſs Inhalt,
Form, we und Folgen des angebotenen Inſerates auf ihre Ueberein⸗
immung mit der gottgewollten ſittlichen Ordnung und deren Geſetzen,
keineswegs bloß mit Rückſicht auf die Beſtimmungen
irgend eines Strafgeſetzbuches geprüft werden. Denn nicht
Qus dem Strafgeſetzbuche irgend eines Staates oder Staatsgebietes,
ondern Qaus dem Geſetze Gottes, des abſoluten errn aller Geſchöpfe
ſind die Normen für das geſammte Thun und Laſſen der Menſchen
zu entnehmen; nach dieſem Uhöchſt iſt die Entſcheidung darüber

treffen, was recht und Unrecht, was ſittlich erlaubt und was
verwerflich, as thun und was unterlaſſen ſei

Dementſprechend iſt (gegen Wuttke 6. als Grundſatz für die
Annahme von angebotenen Anzeigen der feſtzuhalten, daſs für den
Herausgeber eines Blattes nicht In einem 0 eine Verpflichtung
eſtehen kann, angebotene nzeigen ohne Rückſicht auf ihre ſittliche
Ualttad anzunehmen, ondern daſs EL vielmehr Im Gegentheile ſtrenge
verpflichtet iſt, alle vom Standpunkte des Sittengeſetzes anfechtbaren
Inerate zurückzuweiſen und deshalb die angebotenen einer ernſten
Prüfung nicht allein unter Rückſichtnahme auf das Strafgeſetz, ſondern
auf das Sittengeſetz überhaupt unterziehen. Dieſe Unterſuchung
muſs Im einzelnen eine Um ſo ernſtere und eingehendere ein,
1e mehr das Angebot, ſei C8 an ſich, ſei ES In Rückſicht auf die Perſon
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des Anbietenden oder ſonſtiger äußerer Umſtände —3 wegen
Zuſicherung außergewöhnlicher Bezahlung),/ vom ſittlichen Standpunkte
Verdacht erregt; 1e bedeutender bvon demſelbeN Standpunkte aus die
bekanntzugebende Sache an ſich und In ihren Folgen erſcheint; 1e mehr
das Inſerat als geeignet erkannt wird, die AUrchführung verwerflicher
Abſichten oder die Herbeiführ0 ſchädlicher Folgen befördern 3u
helfen, alf e näher und wirk durch die Veröffentlichung der
betreffenden Anzeige u Unerlaubtem mitgewirkt werden cheint

bzulehnen ſind jene Anzeigen, deren PrüfungUnbedingt durch ihre Veröffentlichung vermöge HHre.eS offenkundig macht, daſ
E ſittlich geiſtigenInhaltes eine ungerechte Schädigung der religiöf

oder daſs eineoder materiellen Güter anderer beabſichtigt wird,
derartige Schädigung von ihr doch ernſtlich befürchtet werden muſs
In ſolcher Weiſe müſſen deshalb Inerate abgelehnt werden,
we threm Inhalte na unmittelbar Injurien gegen Gott, Religion
und Kirche vorbringen der die legitime Autorität verletzen; we
offenbar oder verſte ſinnenreizende Schamloſigkeiten bieten; welche
offenkundig ſchädliche oder irreführende Unwahrheiten verbreiten oder

und den 9 Namen andererunberechtigte Angriffe auf die Ehr
nd ferner —olche, durch welche 3u unerlaubteneinſchließen Abzulehnen ſi

Handlungen gegen Gott, eligion und Kirche, gegen geiſtliche oder
weltliche Obrigkeiten erneladen oder aufgereizt, nregung zur 2

ſittlichkeit im ngſten Sinne in irgen einer threr verſchiedenen Tten
egeben, ungerechter Schädigung derer aufgefordert wird; ſolche,
durch welche Angebote gemacht werden, bei deren eventueller enützung
ſeitens anderer 68 auf betrügeriſche Täuſchung, Beunrechtigung und
Ausbeutung derſelben abgeſehen iſt In etzterer Richtung ſind

0on Univerſalheilmitteln, ſofernbedingt zurückzuweiſen die nzeigen
ſollen von Schwindelgeſchäften, derenſie als ſolche angezeigt werden

EL durch die Erfahrung bewieſen iſt;Unreelität Tage ieg od
Los und ähnlichen Geldgeſchäften.von offenbar wucheriſchen Credit⸗,

Die Annahme ſolcher Anzeigen Are ch dann nicht gerechtfertigt,
enn im redactionellen Theile der Zeitung der beabſichtigte Betrug
aufgedeckt und vor demſelben gewarnt würde. Abgeſehen von dem
ſonderbaren Eindruck, den S naturgemäß auch auf den ober⸗
flächlich Urtheilenden machen ſ, enn der Herausgeber eines
Blattes gegen EntgeUt eine Einladung 3 nem Ge0 mit einen
eln frei und Ungezwungen veröffentlicht, da ſe als be⸗

öffentlich verurtheilt, läſst die Naturtrügeriſches und darum ungerechtes
erates gemäß der obigen Darſtellungdes für andere veröffentlichten II ſſig erſcheinen. ſt dasEin ſo Verfahren durchaus nicht als zulä

angebotene Inſerat In der Wirklichkeit als ein auf Betrug und Ueber  2  2
vortheilung anderer gerichtetes erkannt, dann kann eS nie als Tlaubt
betrachtet werden, durch freie und ungezwungene Veröffentlichung
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desſelben ſich zum Mandatar des Betrügers In der Ausführungeiner andlung 3u machen, we dieſem zur Erreichung ſeiner be
trügeriſchen ich wirkſam Hilfe leiſtet. ſagen, daſsUrch die Brandmarkung de beabſichtigten Betruges im redactionellen
Theile des Blatte 10 doch der etwaige Effect des Inſerates wieder
aufgehoben werde, ſo iſt da zunächſt al zweifelhaft zu bezeichnen,chon deshalb, weil aucher wohl da Inſerat Im Inſeratentheile,nicht aber die Verurtheilung ſeines Inhaltes Im redactionellen Theiledes Blattes Eſen wird Aber mehr noch iſt dieſem Einwand urch den
Hinweis auf die Moralgrundſätze 3u begegnen, welche nicht geſtatten,
3u Böſem frei und Ungezwungen mitzuwirken, auch venn nan den Willen
und die Abſicht hat, die Folgen der Mitwirkung aufzuheben. Wo
würde eS auch dem Ich wohlanſtändigen Herausgeber eines Blattes
uläſſig erſcheinen, eine die Begehung einer Unſittlichkeit eitenseines Inſerenten fördernde nzeige 3u veröffentlichen, und mit der
Erwägung ſich u tröſten, daſs EL UV Brandmarkung jener Unſitt⸗
lichkeit Im redactionellen Theile de Blatte die Folgen der Anzeigeparalyſieren önne

Aur bedingt ind jene Anzeigen anzunehmen, die
ſachlich der ſittlichen Ordnung nicht entgegenſtehen, deren

Drm (Wort, Bild) aber eine iſt, daſs Urch ſie ſittlicheGebote verletzt erſcheinen: ſei CS das Gebot der Wahrheitdurch übertreibende, offenbar lügneriſche Anempfehlung einer ſichnicht verfänglichen Sache; ſei S das Gebot der Sittſamkeit durchindecente Ausdrücke oder Darſtellungen; ſei EeS das ebo der
Gerechtigkeit durch eine derartige Empfehlung de angezeigten Gegen⸗
ſtandes, daſs dadurch zugleich die Ehre und der gute Name anderer
herabgeſetzt und ieſelben un thren materiellen Intereſſen offenbar
geſchädigt würden. In allen dieſen und ähnlichen U  en kann die
Anzeige der an ſich unverfänglichen ache Wun Unter der In⸗

angenommen werden, daſs die Form der veröffentlichendenAnzeige den ſittlichen Forderungen angepaſs wer
Ebenfalls nuüur bedingt können endlich nzeigen

En N EL U deren erſtmalige Prüfung nach Inhaltund Folgen ſie nicht als In offenbarem Widerſpruche*  6 Forderungen tehend erkennen läſst, aber andererſei auchnicht die moraliſche Gewiſsheit ergibt, daſ ihre Veröffentlichung In
keiner Beziehung einer Beanſtändigung unterliege. Da Uum erlaubten
Handeln In jedem einzelnen Falle gefordert wird, daſs der Handelndedie morali ſichere, wohlbegründete Ueberzeugung von der
ſittlichen Zuläſſigkeit ſeiner Handlung nach threr objectiven eite,
von ihrer vollkommenen Uebereinſtimmung mit dem Sittengeſetzenach thren objectiven Momenten habe ſo darf die Veröffentlichungeiner Anzeige, alſo auch die definitive Annahme derſelben 3ur Ver⸗
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öffentlichung nicht erfolgen, ˙ ange eln begründeter Zweifel darüber
beſteht, ob die angebotene Anzeige vom Standpunkte de Sittengeſetzes
unbedenklich ſei Die Annahme derſelben kann vielmehr HMU Inter der

ed In erfolgen, daſs die über ſie einzuleitenden Nachforſchungen
die Bedenken zerſtreuen, we über die ſittliche Qualität der Anzeige
obwalten rwei ich eine wirkſame Nachforſchung als unmöglich
oder die wirklich angeſtellte als erfolglos, ſo darf beim Fortbeſtehen
des Zweifels U  ber die ſittliche Ualttd der Anzeige dieſelbe nicht zur
Veröffentlichung gebracht werden, eine Anzeige, durch we
vermuthlicherweiſe unſittliche Handlungen befördert werden ſollen).

Eine beſondere Berückſichtigung beanſprucht hier noch die rage,
Unter welchen Bedingungen S al uläſſig betrachtet werden könne,
den Anzeigeraum eines Blatte  U 9  6 oder eilweiſe inem Inſeraten⸗
Unternehmer Inſerieren 3 überlaſſen.

Durch ein derartiges Uebereinkommen wird, —767alls nicht dadurch das
Blatt jenem Unternehmen Betriebe übertragen worden iſt,
das Verhältnis des Herausgebers einem Blatte überhaupt nicht
geändert; ES bleibt ein für das die Verantwortun trägt;
deshalb bleiht auch dort, wo ein 0 Uebereinkommen geſchloſſen
wurde, die Mitverantwortlichkeit des thatſächlichen Herausgebers de.  D
Blattes für V  nhalt, Orm und Folgen E darin veröffentlichten
Anzeigen Iu 4 Der Herausgeber iſt nämlich auch In dieſem 0
der Mandatar des Inſerenten In Rückſicht auf die vom letzteren e·
wollte Verbreitung der Anzeige, die jener mit ſeinen Mitteln, Urch
ſein beſorgt, und durch die EL zur Erreichung der we des
Inſerates thatſächlich mitwir Geändert erſcheint die Sachlage un
Iun Beziehung auf den mſtand, daſs die Anzeigen nicht vom Inſerenten
unmittelbar, ondern Urch die Vermittelung des Inſeraten⸗Unter⸗
nehmers übernommen werden, daſs alſo das QAnda zur Veröffent⸗
lichung dem Herausgeber des Blatte durch eine Mittelsperſon zugeht,
welcher zugleich das Recht übertragen wurde, fordern 3u können,
daſs ein genau beſtimmter Anzeigeraum de Blattes mit den von ihr
angenommenen Inſeraten belegt werde ein Echt, von dem ſie
ſelbſtverſtändlich nuLr einen ittlich zuläſſigen, durch das Sitten⸗
geſetz geregelten Gebrauch machen darf. Da emgemä das Inſeraten⸗
Unternehmen die Entgegennahme von Inſeraten beſorgt, für deren
Veröffentlichung jedo der Herausgeber de Blattes die Verantwortung
3u tragen hat, ſo muſs dem etzteren das ech und die 3
ſtehen, die Aufgabe der Prüfung und Sichtung der angebotenen
Anzeigen dem Inſeraten⸗Unternehmen aufzuladen, und EL darf jenes
Uebereinkommen inter der Vorausſetzung eingehen, daſs das
Inſeraten-Unternehmen leſe Aufgabe ernſtlich Tfüllen könne und
wolle Dabei muſs EL ſich das Recht wahren und ES bleibt ihm die
Pflicht, Anzeigen des Inſeraten⸗Unternehmers den wirklichen
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Eingang M ſein Blatt vorzuenthalten, we CL als offenbar ſittlich
unzuläſſige oder doch al ernſt verdächtige erkennt. Alle dieſe Bedin—

müſſen auch Iu dem aufrecht erhalten werden, 0 da
Inſeraten-Unternehmen ausdrückli Qle Pächter des ganzen oder
des betreffenden theilweiſen) Anzeigeraume des Blatte Tklärt wurde
Durch dieſe Erklärung wird eben die Thatſache bezeugt daſ

2
die dem bezeichneten Anzeigeraume veröffentlichten Inſerate
M Unternehmen geſammelt und dem Blatte zur eröffentlichung
übergeben wurden mit dem Rechtsanſpruche 3u verlangen daſ thre
Veröffentlichung Ü·1ldort geſchehe Rechtsanſpruch der jedoch ſe
verſtändli nur Unter der Vorausſetzung beſteht daſs die den ebrauch
esſelben regelnden allgemeinen und beſonderen ſittlichen Bedingungen
eingehalten worden ſind

Was bisher von den Pflichten 68 Herausgebers Blattes
bei der Annahme von Anzeigen IM allgemeinen geſagt wurde, gilt
Iu neur beſtimmten Beziehung beſonders den Herausgebern
atholiconſervativer Blätter Es iſt mämlich erwieſen, daſs gerade
ſolche Blätter von gewiſſen unreellen Geſchä Unternehmern mit
Vorliebe zur Verbreitung ſchwindelhafter Anzeigen IM˖M benützt
werden Das Vertrauen welches dieſen Blättern vielfach

höherem Maße entgegenbringt wird hier ausgenützt um das Werk
der Volksausbeutung E erfolgreicher ausüben 3u önnen Umſomehr
iſt eS Pflicht der Herausgeber dieſer Blätter Iu rüfung und Sich
tung der thnen angebotenen Inſerate allen Ernſt aufzuwenden.

Neben der Pflicht der Prüfung der Inſerate obliegt dem Heraus⸗
geber eines Blattes bei der Annahme emner Anzeige noch die Pflicht

der Feſtſetzung der Gegenleiſtung für die Veröf fent⸗
lichung derſelben nichts die Gerechtigkeit oder die Billig⸗
keit Verletzendes dem Inſerenten aufzuerlegen Die Be
meſſung Elner gerechten Gegenleiſtung ird nach dem allgemeinen Grund⸗—⸗
ſatze geſchehen müſſen daſs der Mandatar für die Ausführung des ihm
übertragenen Mandates nebſt dem vollen Erſatze der ihm ſelbſt hiebei
erwa  enden Unkoſten men bürgerlich beſcheidenen Gewinn als Lohn
für ſeine Dienſtleiſtung und als Recompenſation für das mit der
Ausführung de Mandates verbundene Riſico für ſich In Anſpruch
nehmen darf Da das letztere Iu unſerem Falle mit dem Riſico
zuſammenfällt welches QAus der Herausgabe des Blattes en
Iu welchem das Inſerat erſchein Ul da von ihm eraus
gegebene iſt —10 hier der Mandatar erſt der Lage da
Mandat auf Veröffentlichung der Anzeige auszuführen dar
der Herausgeber men dem jeweiligen Inſerate entſprechenden El
jeneés Riſico auf den Inſerenten überwälzen.

Ob der Herausgeber bei Bemeſſung de ihm gebürenden Gewinnes
Einheitspreis für alle Inſerate, Uunter bloßer Berückſichtigung
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des durch ſie belegten Raumes und threry reicheren bder einfacheden
typographiſchen Ausſtattung, oder eine Preisſcala zugrunde legt, Ian
welcher zugleich der Inhalt der Anzeige berückſichtigt erſcheint, iſt
Standpunkte des Sittengeſetzes an ſich gleichgiltig, venn die Preis⸗ſcala wirklich den ziffermäßigen Ausdruck des höheren oder geringeren
ertes und der allgemeinen Bewertung der Dienſtleiſtung ar  2
welche dem Inſerenten Urch die Veröffentlichung des betreffenden ittlich
zuläſſigen Inſerates zugute kommt. Es gibt nämlich auch QAun ſich

éEe Geſchäftszweige und Unternehmungen, we threr
ganzen Natur gemäß mehr al andere darauf angewieſen und geeignet
ſind, das ganze Volk in allen ſeinen Schichten 5 rfaſſen, inſoferne
ſie Bedürfniſſen entgegenkommen, we mehr oder weniger In allen
Volksclaſſen ohne Unterſchied vorhanden ſind Man denke an die
großen Verſicherungs⸗Anſtalten, erkehrs⸗ und Geldinſtitute. Für dieſe
iſt CS unter den gegenwärtigen Verhältniſſen geradezu eine Lebensfrage,
daſs ſie ſich bei den breiteſten Schichten fortgeſetzt Iu Erinnerung
halten und durch die Gewinnung Els leuer zahlreicher Kunden einem
fortwährenden tiefgreifenden Schwanken de Geſchäfte begegnen. Für
olche Unternehmungen nun iſt das Zeitungs-⸗Inſerat das ittel,

hnen die Erreichung jenes Zweckes 3u ichern Das Inſerat
2237 für ſie mit inem Schlage Iu alle Volksclaſſen nach ihrer Breite
und leſé hinein, Aum teſelben auf die für alle berechneten Geſchäfts⸗
Inſtitute aufmerkſam machen; und die beharrliche und unabweisbare
Art der Empfehlung durch das Inſerat macht Asſelbe U einem
ielfach noch wirkſameren Förderungsmittel der inſerierenden nter.
nehmungen, als ES die koſtſpielige Ausſendung Wanderagenten iſt
Hier wird jedes einzelne Zeitungsblatt bei faſt jedem Leſer Uum genten
des Inſerenten, weil das Intereſſe faſt jedes Leſers Ur das Inſerat
irgendwie berührt wird, und der Herausgeber de. Zeitungs⸗Unter⸗
nehmens ſtellt ſich demgemäß durch die Aufnahme eines derartigen
Inſerates dem Inſerenten mit faſt jedem einzelnen Exemplare des

wirkſam 3u Dienſten. aher Ird die Dienſtleiſtung, welche
Ur die Publication olcher Anzeigen den Inſerenten leiſtet,

auch von dieſen ſe allgemein 0  * geſchä und be
wertet, als dies bei anderen Inſeraten der Fall iſt Man vergleiche
mit den vorbeſprochenen Anzeigen die Inſerate der Gewerbetreibenden
einzelner Induſtriezweige und der Händler mit einzelnen Arten von
atur oder Gewerbeproducten. Wie weit Enger iſt der Kreis der
Leſer eines Blattes, deren Intereſſen da Inſerat berührt, Aum ˙o
Enger, 1e ſeltener der ebrauch (8 angezeigten Productes im all
gemeinen iſt Und dieſer Kreis verengert ſich gewöhnlich noch weiter
bei Inſeraten, durch we perſönliche ienſtleiſtungen geſucht oder
angeboten werden. Wie klein iſt gewöhnlich die Zahl der
Zeitungsleſer, die auf das Dienſtangebot einer Erzieherin oder eines

üinzer „Theol.⸗prakt. 1890,
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errſchaftsdieners reflectieren! Es iſt aher wohl begreiflich, daſ
auch die Bewertung der Publication dieſer Anzeigearten allgemein
eine weitaus geringere iſt, als die der erſtgenannten Kategorie. Da
demnach die wirkliche Dienſtleiſtung, E der Zeitungs⸗Herausgeber
den verſchiedenen Inſerenten UL die Veröffentlichung ihrer Anzeigen
In einem Blatte erweist, eine Wirkung und mfang ehr ver
ſchiedene iſt, und die verſchiedenen Inſerenten thatſächlich iun Ungleicher
Weiſe Antheil an der Verbreitung des auf 0  en und unter dem
Riſico ſeines Herausgebers veröffentlichten Blattes nehmen; da dem⸗
entſprechend auch allgemein die verſchiedenen In

ſerate von den In
ſerenten ſe nach hrem Inhalte bald höher bald geringer bewertet
werden; da endlich der thatſächlich verſchiedene Umfang der Dienſt

5
leiſtung und die allgemein verſchiedene Schätzung und Bewertung
derſelben einen zuläſſigen Grund afur ietet, für dieſelbe E nach
ihrem Objecte inen bald höheren bald geringeren Preis zu verlangen:
ſo iſt eS Ich zuläſſig, daſs eine Preisſcala für die verſchiedenen
aufzunehmenden Inſerate Oom Zeitungs⸗Herausgeber feſtgeſtellt und
auf Grund derſelben der ihm gebürende Gewinn aus dem Inſeraten⸗
Geſchäfte bemeſſen werde, wenn dieſe CAld den wirklichen Grad
meſſer des verſchiedenen objectiven ertes und der dementſprechenden
allgemeinen Bewertungsverſchiedenheit der Inſerate darſtellt Durch
die hier beigefügte Einſchränkung erſcheinen ſowohl jene Preisſcalen
ausgeſchloſſen, velche auf reiner Willkür oder auf dem Beſtreben
nach ungerechter Ausnützung der für Einzelne beſtehenden größeren
Nothwendigkeit 3U inſerieren beruhen; als auch jene, die ſich lediglich
al Prämienſcalen für die Mithilfe erweiſen, welche der Zeitungs⸗
Herausgeber dem Inſerenten angedeihen amit dieſer durch
verdächtige oder offenbar unehrliche Geſchäfte unerlaubten Gewinn
ſich aneignen önne. Zu den Preisſcalen der etzteren Art möchte
jene gehören, velche Wuttke 60 aus der Geſchichte — V

Er⸗
reichiſchen Zeitungsweſens erwähnt, wonach für gewerbliche Anzeigen
per Elle 6 Groſch., für Geheimmitte Gr., für Anzeigen Ver⸗
ſicherungs-Geſellſchaften 9—1 Gr., von Banken, Geld-Inſtituten,
Eiſenbahnen 12 Gr., für gewerbliche Reclamen Gr., für Reclamen

Banken, Verſicherungs-Geſellſchaften, Eiſenbahnen Gr und
bei Gelegenheit von Emiſſionen 50—70 Gr verlangt wurden.

Außer der Preisverſchiedenheit, dte Inter den bezeichneten Be⸗
dingungen mit Rückſicht auf den Inhalt der In

ſerate ſelbſt gerechter⸗
weiſe beſtehen kann, kann eine ſolche auch mit Rückſicht auf beſondere
äußere Umſtände gerechtfertigt erſcheinen. Hierher gehört die
Inſerenten ſelbſt gewünſchte Bevorzugung ſeines Inſerates Iin Be
ziehung auf die Raſchheit der Publication desſelben, ſoweit dieſe die
Zurückweiſung oder Zurückſtellung anderer Inſerate Unter gleichzeitiger
fahr der Schädigung der Intereſſen des Zeitungs⸗Herausgebers
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gegenüber anderweitigen Inſerenten Im Gefolge hat Unter dieſem
Geſichtspunkte kann für die Veröffentlichung von amilien⸗
Nachrichten eln Preisaufſchlag gerecht ſein Ebenſo iſt eine vom
Inſerenten ſelbſt gewollte beſondere Bevorzugung ſeines Inſerates
In Beziehung auf den Ort wo, und die Art und Weiſe wie dasſelbe
zur Veröffentlichung gelangen ſoll, ein gerechter Grund für eine
entſprechende Erhöhung der Inſertionsgebür. So kann ein Inſerat,
das mitten In den redactionellen Theil des Blattes hinein oder
ſonſtwie Aan beſonders hervorragender Stelle gedruckt wird,
heurer als andere Inſerate berechnet werden; desgleichen ein Inſerat,
welches mit ur wenigen anderen zugleic veröffentlicht werden ſoll,
höher als ſo

C, die neben ſehr vielen anderen zu publicieren ſind
Der beſondere, vielleicht gar empfehlende, obſchon nicht reclamhafte
Hinweis auf eine Anzeige Im redactionellen Theile des ma
gleichfalls die Anzeige ſo wertvoller, 1e ſeltener ern ſolcher Hin
weis In dem betreffenden 3u geſchehen pflegt; EL iſt an ſich
nicht unerlaubt, enn die Anzeige ſe Ich zuläſſig iſt, und
bildet einen gerechten Grund für eine entſprechende Erhöhung des
Inſertionspreiſes.

Es ſei hier noch beſonders bemerkt, daſs die Pflicht der Le  10  2
eit keinesweg verlangt, daſs der Inſeratenpreis eines Blattes durchaus
nicht den bei anderen Blättern feſtgehaltenen rel überſteigen dürfe
Das Maß der Verbreitung und des Einfluſſes des Blattes und der
damit zuſammenhängende höhere oder geringere objective Wert der
dort gemachten Veröffentlichungen, die Bedingungen der Herſtellung
des und das mit einer Herausgebung verbundene größere oder
kleinere Riſico ſind benſo viele Factoren, E Iu der Feſtſetzung
der Inſertionsgebüren bei dem einzelnen Blatte erlaubterweiſe berück.  2
ichtigt werden können und dieſe Factoren ſind nicht gleich bei
verſchiedenen Blättern. Ebenſo lieg darin nichts Unerlaubtes, daſ ein

mit häufig inſerierenden Unternehmungen P — tr
in dem Sinne abſchließe, daſs 65 ſich nicht bloß zur regelmäßigen
Aufnahme von ſittlich⸗zuläſſigen Inſeraten derſelben verpflichtet, ſondern
auf die Ueberlaſſung derſelben geradezu ein Recht erwirbt, wogegen
CS den betreffenden Inſerenten beſondere Vergünſtigungen im Preiſe
gegenüber anderen Inſerenten gewährt. Unerlaubt iſt E agegen für
ein Blatt allerdings, Pauſchalien auszubedingen und anzunehmen mit
dem Verſprechen, daſ 68 Inſerate auch ohne Prüfung, oder
verdächtigen bder ſittlich-ſchlechten Charakters oder mit lügneriſcher
Anpreiſung derſelben veröffentlichen wolle

Neben der Ich der Gerechtigkeit muſs indes bei Feſtſtellung
der Juſertions⸗Bedingungen auch wohl beachtet werden, VaSs im
einzelnen 0 etwa die Billigkeit und die Nächſtenliebe
ordern Der Herausgeber des Blattes mu insbeſondere die ernſte

51*
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Bereitwilligkeit haben, M 0  en wirklichen chweren Nothlage
olchen Inſerenten Erleichterungen jeder ihm möglichen Weiſe 3u
gewähren, für welche das Inſerat als ittel zur Befreiung Aus
threr othlage ſich darſtellt. Was von Einzelnen gilt, gilt umſomehr
bei allgemeinen und öffentlichen Nothfällen.

In der Veröffentlichung der gemäß den entwickelten
Grundſätzen Angenommenen Anzeigen obliegen dem Herausgeber des
Blattes vornehmlich lchten enü m U ent ENn
die Pflicht der getreuen Au  ührung des übernommenen
Auftrages; gegenüber dem Leſepublieum die Pflicht der
ahrhei In jeder Beziehung.

Was die Pflicht der Treue Iu der Ausführung de vertrags⸗
mäßig übernommenen Mandates iIu Rückſicht auf die Veröffentlichung
der nzeige anbelangt, ſo iſt der Herausgeber des Blattes kraft der
ſtrengen Gerechtigkeit verbunden, die Abmachungen betreffs derZeit
owie der Art und Weiſe der Publication de Inſerates genau Elnzu⸗
halten, und derſelbe haftet für allen Schaden, welcher dem Inſerenten
als Auftraggeber Qus Ener ſchuldbaren Nichteinhaltung der ver.
abredeten Inſertions⸗Bedingungen zugeht Dagegen iſt aber auch der
Inſerent ebenſo kraft der Tugen der ſtrengen Gerechtigkeit ver  1  47
ſeinerſeits die vereinbarten Gegenleiſtungen etreu 3u erfüllen.

Gegenüber dem Leſepublicum obliegt dem Herausgeber
des Blattes die Pflicht der ahrhei dreifacher Richtung:
M Rückſicht auf den CEtwa ihm überlaſſenen Drtlau der nzeige
ſelbſt; I Rückſicht auf Elne etwaige Empfehlung der Anzeige
redactionellen Theile des Blattes; endlich Iu I  1 auf den
redactionellen Thei des Blattes überhaupt, eine Stellungnahme
3u den religiöſen, politiſchen und wirtſchaftlichen Fragen, die E
nach ſeinem beſonderen E und ſeiner Anlage 3u behandeln ſich
uu Aufgabe geſetzt hat

Was den Wortlau der Anzeige betrifft, ſo iſt ebenſo jede
ewuſste Uebertreibung des wirklichen ertes der angezeigten ache
ernzuhalten, Dle die Hervorhebung von orzügen, welche dieſelbe
gemäß der gewiſſenhaft gewonnenen Ueberzeugung des Herausgebers
des Blattes thatſächlich E beſitzt Es iſt b nicht 3u leugnen,
daſ gewiſſe ühertreibende Anpreiſungsformeln ſich ereits Art
Bürgerrecht II Anzeigeweſen erworben haben, und daſs ſievon den
verſtändigen Leuten allgemein nicht nach ihrem Wortlaute aufgefaſst,
ſondern ohneweiter auf men annehmbaren Sinn reduciert werden;
aber gerade die letztere Erſcheinung kennzeichnet ſelbſt ſchon jene
Formeln al Unberechtigte. Dazu kommt, daſ ES auch weniger ver
ſtändige Leſer der Blätter und ihrer Anzeigen gibt, welche durch ;
aufdringlichen Ormeln geradezu trregeführt werden. Wie unwürdig
erſcheint ES ſchließlich für rnſten Mann, wenn ſich durch
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ſein Blatt um Herold marktſchreieriſcher Anpreiſungen macht, welche
von verſtändigen Leuten doch nur eld  E werden können! Wie mit
den übertreibenden Anpreiſungsformeln, verhält EeS ſich leider auch
mit der geradezu lügneriſchen Hervorhebung von Eigenſchaften des
angezeigten Gegenſtandes, die demſelben nicht zukommen; ſie hat ſich
—0 Beſitze des Bürgerrechtes Im Anzeigeweſen emporgeſchwungen,
und die meiſten Blätter nehmen nicht Anſtand, jeder anzuzeigenden
ache unbeſchaut auf Wunſch des Inſerenten oder auch ohne einen
ſolchen einfach alle guten Eigenſchaften Iu höchſter Steigerung zuzu
ſchreiben. Auch hier iſt der verſtändigere Ei der Leſer, Ur eigenen
oder fremden Schaden klug geworden, gewohnt, ohneweiters die An  2
preiſungen für da 3U nehmen, was ſie wirklich ſind Trotzdem bleibt
die Gefahr der Irreführung vieler eſtehen und damit die Gefahr
der Mithilfe uUr Schädigung anderer; mit der Wahrheit wird hie
Ur ſo leicht zugleich die Gerechtigkeit gegen den Nebenmenſchen
verletzt. Uebrigens verſteht 68 ſich von ſe daſs der Herausgeber
des Blatte I der ſeinem Gutdünken überlaſſenen Geſtaltung der
Form der nzeige ebenſo ſe die Pflichten der Ehrbarkeit und
der Achtung de en Namens des Nächſten gebunden iſt, wie ETL

gemäß der obigen Darſtellung Anzeigen zurückweiſen muſs, die ihm
endgiltig M einer Form angeboten werden, welche der Sittſamkeit
oder der ſchuldigen Achtung und Ehrung anderer entgegentritt.

Hinweiſungen auf nzeigen im redactionellen Theile
der Zeitung 3u machen und dort den Gegenſtand der Inzeige
beſonders 3u empfehlen, iſt an ſich nicht unerlaubt, ſoferne die
Anzeige eine iſt, we mit gutem ewiſſen angenommen werden
konnte, und ſofern die Empfehlung durchaus innerhalb der Grenzen
der Wahrheit ſich hält Jene Hinweiſung hat 10 doch keinen anderen
Zweck als den, die Leſer auf das betreffende Inſerat beſonders auf
merkſam 3u machen; iſt nun die Annahme des Inſerates ſe ſittlich
unverfänglig und zuläſſig, ſo iſt ES auch der inwei auf das
genommenée uſerat Allerdings verſtärkt der etztere die Verant
wortlichkei de Herausgebers des Blattes In Bezug auf das auf
genommene Inſerat und erhöht amit auch die Ver  ichtung Jur
Prüfung derſelben vor ſeiner Annahme. V  — gilt II einem noch
höheren rade, venirn der Gegenſtand der Anzeige im redactionellen
Theile des R  lattes geradezu empfohlen wird; denn dadurch macht
der Herausgeber des Blattes die Anzeige Im vo  en Maße zur ſeinigen
und verſtärkt ihre Wirkung mit dem ewichte des Inſehen und
der Achtung, deren ſein Blatt als ſo überhaupt ſich bei ſeinen
Leſern erfreut. var iſt darin und für ſich durchaus ni Tadelns
wertes oder ittlich Unzuläſſiges 3u finden, daſs eine Sache
poſitiv anempfehle, von deren Empfehlungswürdigkeit man morali
überzeugt iſt, venn nur die Ar threr Empfehlung thatſächlich der
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erkannten Empfehlungswürdigkeit enltſpricht Aber eS wäre ebenſo
gegen die Pflicht der Wahrheit verſtoßend, etwas poſitiv 3u empfehlen,
von deſſen Empfehlungswürdigkeit ein poſitiv begründetes,
moraliſch ſicheres *  21. nicht gewonnen, da  8 alſo ungeprüft
gelaſſen hat, deſſen Güte vielleicht bezweife oder gar entſchieden
u Abrede 3u ſtellen gute Gründe hat VPie ES al Verletzung der
Wahrheit betrachtet werden müſste, benn mMan als gut Er⸗
kanntes über den erkannten er hinaus anpreiſen würde. Und nit
der Wahrheit würde Iu allen dieſen Fällen zugleich die Gerechtigkeit
Iu Bezug auf die materiellen Güter de Nächſten In weit höherem
rade als durch die 0 Veröffentlichung der Anzeige poſitiv verletzt,
wenn die Empfehlung als wirkſame Mithilfe zur Schädigung der
materiellen Intereſſen beabſichtigt oder doch vorausgeſehen wurde
Hiebei iſt ES durchaus einerlei, ob die Empfehlung oOhne beſondere
Gegenleiſtung gemacht wurde oder: ob ſie eine, ſei es direct ſei *
indirect (3 B durch Zuwendun neuer Inſerate, Zuführung
Inſerenten) ezahlte var

Damit iſt auch bon der Maßſtab zur Beurtheilung des R Cl
weſens im Urſprünglichen und ſtrengſten Sinne gegeben. Soferne
dasſelbe darin beſteht, daſs die Veröffentlichung einer odbenden
Beſprechung des Anzeige-Gegenſtandes als Bedingung der Ueberlaſſung
der Anzeige Herausgeber des Blattes von vornherein acceptiert
wird, kann dasſelbe uur für jene Fälle gebilligt werden, wo der
Herausgeber eine wirkliche poſitive Ueberzeugung von der Empfehlungs⸗
würdigkeit der ache gewonnen hat agegen kann derſelbe erlaubter—⸗
weiſe dem uſinnen nicht folgeleiſten, Anzeigen unterſchiedslos und
ungeprü zur Veröffentlichung mit der Bedingung 3u übernehmen,
daſs EL die angezeigten Gegenſtände In jedem poſitiv anempfehle,
auch venn eLr keine poſitiv begründete Ueberzeugung von threr Güte
oder gar die Ueberzeugung Gegentheile erworben hätte. Man
kann ſich eben erlaubterweiſe nicht bedingungslos zu Handlungen
bereit erklären, die beim Vorhandenſein beſtimmter Be⸗
dingungen ſittlich zuläſſig ſind. Ob übrigens die ausbedungene An⸗
empfehlung Herausgeber oder Inſerenten ſe oder von
einem Dritten auf die Veranlaſſung des Inſerenten formuliert wurde
oder werden ſoll, iſt ſittlichen Standpunkte aus gleichgiltig;
Ur ihre Veröffentlichung im redactionellen Theile nacht ſie der
Herausgeber In jedem Falle zur ſeinigen, und die weſentliche ragebei Beurtheilung dieſer Veröffentlichung bleibt immer die, ob derjenige,
als deſſen Enunceiation die Empfehlung thatſächlich erſcheint, die
moraliſche Gewiſsheit von ihrer Berechtigung hatte oder nicht.

gibt literariſche Unternehmungen, velche eine Beſprechung
literariſcher Producte überhaupt Iu ihren Spalten Unter der
Bedingung zulaſſen 3u wollen erklären, penn ie zu beſprechenden
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Erſcheinungen zugleich Im Anzeigetheile jener Unternehmungen An-

gekündigt werden. Hier Er  ein die Ueberlaſſung einer natürlich 3u
bezahlenden Anzeige des Buches al eine Gegenleiſtung, als ein utgelt
der Verlagshandlung oder des Utor für die Zulaſſung der Be
ſprechung de Buches, für welche letztere jedoch das Blatt ſich die
volle Freiheit wahrt, o daſ die hedungene Beſprechung des Buches
nicht gleichbedeutend ·lit ſeiner bedingungsloſen Empfehlung iſt egen
dieſe Methode, inem Blatte Anzeigen zu ſichern läſst ſich vom
Standpunkte des Sittengeſetzes nichts einwenden, da PS dem Eigen⸗
thümer eines Literaturblattes 10 doch freiſteht, für die Beſprechung
von Büchern I demſelben ein Entgelt von demjenigen 3u fordern,
dem durch die eventuelle Empfehlung erſelben ein Dienſt geleiſtet
wird Selbſtverſtändlich muſs hiebei ſtreng auf Wahrheit und Un⸗
parteilichkeit In der Beſprechung geſehen und ‘eS darf nicht zugelaſſen
werden, daſs ein Buch die unverdiente Empfehlung actiſch nuLr als
Gegendienſt für die Zuwendung von Inſeraten eitens des Ver⸗
legers finde

Die Pflicht der ahrhei gegenüber dem Leſe⸗
publicum In Rückſicht auf den redactionellen E des
Blattes überhaupt, In welchem beſtimmte Anzeigen veröffentlicht
werden, fordert, daſs der Herausgeber desſelben ſich durch die Zu
wendung der letzteren nicht dahin beeinfluſſen laſſe, die religiöſen,
politiſchen und wirtſchaftlichen Fragen, deren Behandlung ſein Blatt
gewidmet iſt, gegen eine beſſeren Ueberzeugungen NI Sinne derjenigen
zu behandeln, welche Ihm Anzeigen zukommen laſſen, amit e der⸗
ſelben nicht verluſtig werde. Hiebei iſt CS gleichviel, ob die nzeigen
als Schweiggeld für Fälle angeboten wurden, bei denen das eden
wirklich Pflicht war, oder ob ſie den rel einer förmlichen Ge
ſinnungsheuchelei darſtellen ollten. Die Zulaſſung einer derartigen
eeinfluſſung iſt immer ſo verantwortungsvoller, 16 höher die
Güter ſei C der Einzelnen ſei * der Gemeinſchaft ind, zu deren
Verletzung und Schädigung hierdurch beigetragen wurde.

Nach der Veröffentlichung von Anzeigen hat der Heraus⸗
geber des Blattes dann noch eine Pflicht zu erfüllen, venn ſeinen
Pflichten vor und Iu der Veröffentlichung derſelben ni Genüge
geleiſtet hat; S iſt die Pflicht der Wiedergutmachung des
Aergerniſſes und des adens, be  en 4* ur die Ver—
öffentlichung ärgernisgebender oder ſchadenbringender
Inſerate anſtiften geholfen oder die gelegentlich der
Veröffentlichung olcher Anzeigen Uunter alleiniger Ver—
antwortung angerichtet at

Auch dieſe Pflicht reſultiert aus der Natur der Veröffentlichung
der Anzeige als der Erfüllung eines Mandates, ſei Es, da durch
ſie die Endabſicht des Inſerenten unmittelhar erreicht, ſei 2 daſs
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ihre Erreichung durch dieſelbe 9⁰ vorbereitet werde Nach den Oral
grundſätzen iſt nämlich der Mandatar, ſofern die ihm kraft de
Mandates ausgeübte andlung Inmittelbar ſchädigende war,
zur Wiedergutmachung aller Ur die Erfüllung des Mandates wirklichherbeigeführten Schädigungen anderer an thren geiſtigen odermateriellen
Gütern ſecundär, nach dem Mandanten verpflichtet, fa dieſer
der ihn Iu erſter Linie treffenden diesbezüglichenVerpflichtung nicht
entſpricht uInd falls ELr ſelbſt zugleich die ſchädlichen Folgen der Aus
führung CS Mandate direet oder indireet erkannte und wollte; und
EL iſt allein iezu verpflichtet, venn * llein Kenntnis von dem
ſchädigenden Charakter der ihm aufgetragenen Handlung hatte und
ieſelbe rotzdem vollführte; überdies haftet der Mandatar für alle
Schäden, welche ⁴ Urch freiwilliges Ueberſchreiten der Grenzende
Mandates anderen zugefügt hat Wenn dagegen die infolge de Man⸗
QAtes vollbrachte Handlung nich den Nächſten direct ſchädigende
war woh aber Schädigung de Nebenmenſchen näher oder ent
fernter vorbereiten half ſo iſt der Thäter als Eenn poſitiv zur Beun⸗
rechtigung de

ſelben Mitwirkender gleichfalls ſecundär zur Wieder⸗
gutmachung de wirklich eintretenden Schadens verpflichtet nach dem
Maße des Einfluſſes, welchen eine Cooperation auf die Herbeiführung
des Schadens genommen hat, ſofern ELr wenigſtens einigermaßen den
elben als die Folge ſeiner Mitwirkung vorauserkannt und Ennd
die Handlung freiwillig und Ungezwungen vielleicht geradezu mit der
Abſicht vollbracht hat, anderen ſchaden 3u helfen Wenden bir dieſe
Moralgrundſätze auf die Anzeige an, ˙o iſt der Herausgeber eines
Blattes vofern EL Anzeigen veröffentlicht durch welche direet und
unmittelbar die religiöſen, Ich geiſtigen oder materiellen Intereſſen
der Leſer oder I  eL erſonen verletzt worden ſind zunächſt nach
dem Inſerenten ſelbſt zur Wiedergutmachung alles Schadens ver.
pflichtet venn der etztere dieſelbe ni geleiſtet hat Er iſt demnach
IUu dieſer Weiſe verpflichtet zur Gutmachung der ergerniſſe we

Urch die Veröffentlichung von gottesläſterlichen glaubensfeindlichen,
aufreizenden ſchamloſen und unſittlichen Inſeraten angerichtet hat
zur Richtigſtellung und Zurücknahme der von ihm auf demſelben
Wege verbreiteten irreführenden Unwahrheiten über den guten Ruf
und Namen de Nächſten zur Wiederherſtellung der ungerecht ver
letzten Ehre desſelben; zur Erſetzung aller materiellen Schäden
we nfolge ſolcher Verletzungen der Ehre und des guten Namens
demſelben zugefügt worden ind, ſoferne dieſe Schäden wenigſtens
einigermaßen vorausgeſehen worden varen 0  E der Herausgeber
die betreffenden In

ſerate mit thren ſchädlichen Folgen allein als
verwerfliche erkannt und dennoch ur Veröffentlichung gebracht,
ſo llein zur Wiedergutmachung angerichteten Unheiles
zu verhalten dasſelbe bare der Fall venn ohne hiezu beauftragt



IIe

geweſen zu ſein, durch die ſeinem Beliehen überlaſſene Form
und Ausſtattung de Inſerates, jene Folgen herbeigeführt 0
ürde CY hingegen durch die Veröffentlichung der Anzeige die
Schädigung des Nebenmenſchen wiſſentlich 1 mitvorbereiten gehoͤlfen
aben, Die dies bei betrügeriſchen Geſchäfts⸗Anzeigen der Fall iſt,
ſo wäre er  —— zul Wiedergutmachung des infolge dieſer ſeiner Mitwirkung
wirklich eingetretenen aden wo gleichfalls ſecundär, alſo nach
dem Inſerenten, enn derſelbe ſeiner primären Erſatzpflicht nicht
genügeleiſtet, verpflichtet, aber die doch nach Maßgabe des
Einfluſſes, welchen die Veröffentlichung der Anzeige auf die erfolgte
Beſchädigung genommen hat Demzufolge würde EL Uunter übrigens
gleichen Umſtänden hiezu In größerem Maße verpflichtet ſein, wenn
das Inſerat mit einer empfehlenden Bemerkung Im redactionellen Theile
des Blattes begleitet, oder wenn EL durch die ihm überlaſſene Form
der nzeige die Wirkung derſelben In beſonderer Weiſe verſtärkt 0
Allerdings wird ſich, praktiſch die Sache betrachtet, nur ganz aus
nahmsweiſe ſicherſtellen laſſen, daſs durch Veröffentlichung einer
derartigen Anzeige die Erreichung des Inſerenten beabſichtigten
Zweckes thatſächlich gefördert ward, und daſs andere hiedurch un einem
genau beſtimmbaren rade und mfange wirklich 3u Schaden gebracht
wurden; eben deshalb wird auch unur elten die Pflicht der Wieder—
gutmachung bei dieſer mehr indirecten Mitwirkung zur Schädigung
anderer wirklich In Geltung reten Sünde der Ungerechtigkeit bleiht
dieſe Mitwirkung gleichwohl und 0 In o höherem rade,
1e vollkommener die Erkenntnis der Folgen dieſer Mitwirkung und
1e größer die Bosheit des Willens war, mit welcher ſie vollbra
wurde.

Die vorſtehenden Erwägungen über die Pflichten der Heraus⸗
geber von Blättern M Betreff de Inſeratenweſens zeigen allerdings,
venn man die Auffaſſung und Behandlung de Anzeigeweſens dagegen  2  —
hält, wie ſie ſich faſt allgemein thatſächlich In lebung Ndet, eine leſe
Klu zwiſchen der rechten Theorie und der Praxis, zwiſchen dem
pflichtgemäße Sollen und der Wirklichkeit de un der ver
pflichteten Menſchen Das Inſeratenweſen iſt namentlich Im Aus
gedehnteſten Maße Hi den Dienſt der ſchmutzigſten Lüſte geſtellt
worden und wurde der ausbeuteriſchen Uch Ian ihren gemeinſten
Formen gegenüber CI Volksclaſſen tributpflichtig gemacht Um ſo
nothwendiger iſt Es, mit der wahrer ſittlicher Erkenntnis dieſes
Treiben beleuchtet 3u chen auf daſs ſich E entſchiedener von ihm
fernhalten könne, wer immer der hohen Aufgabe der Preſſe ohne
ande und Herz 3u eflecken, dienen wi


